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Einleitung

A. Hinführung

Hassrede innerhalb sozialer Netzwerke ist ein Problem unserer Zeit; sie verrohe
das Sprachklima, vergifte den pluralistisch-demokratischen Diskurs und verdunkle
den die Bürger emanzipierenden Kommunikationsraum dermedialen Öffentlichkeit.
Von einer solchen Problemerfassung zeugen die Aktivitäten des deutschen und
europäischen Gesetzgebers sowie die Entwicklung des rechtswissenschaftlichen
Diskurses.1

Doch schon die Frage, was sich hinter demBegriff der Hassrede verbirgt, entzieht
sich einem phänomenologischen Konsens. Uneinigkeit herrscht also schon über das
Objekt des Bekämpfungs-2, sachlicher: Regulierungswürdigen: Im weitesten Sinne
wird bei Hassrede von jeder Form inziviler Kommunikation, also intentionalen
Verstößen gegen grundlegende, nicht notwendigerweise strafbewehrte Kommuni-
kationsnormen gesprochen.3 Im engeren Sinne wird sie in Anlehnung an den Begriff
der Hasskriminalität als eine vorurteilsgeleitete und -reproduzierende Kommuni-
kation4 gegenüber Gruppen oder einzelnen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit
verstanden.5 Der Gesetzgeber, dessen Perspektive i.R.d. der nachstehenden Hin-
führung eingenommen werden soll, scheint (wenn auch nicht konsequent) einen
verhältnismäßig weiten, nicht auf diskriminierende Sprache fokussierten Blick auf
das Problem zu üben und jede Form strafbaren oder schon strafwürdigen aggressiven
Sprechens vor Augen zu haben.6

1 Nachweise im Folgenden unter Einleitung A. I.
2 Etwa die Benennung des „Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der

Hasskriminalität“ (BGBl. I 2021, S. 411 ff.).
3 Aus den Kommunikationswissenschaften Kümpel/Rieger, Wandel der Sprachkultur, S. 9;

Rezeption in der (Straf-)Rechtswissenschaft durch Geneuss, JZ 2021, 286, 287; vgl. auch
Oğlakcıoğlu, Strafbare Sprechakte, S. 594; vgl. auch die recht weite Definition des ver-
wandten Begriffs des digitalen Hasses bei Rubitzsch, in: Das Phänomen „Digitaler Hass“,
S. 167, 170: „online getätigte herabwürdigende oder bedrohliche Äußerungen“.

4 Terminologisch wäre es sinnvoll, den Begriff des Hasses, allgemein als emotionsbezogen
verstanden, durch den des Vorurteils (Vorurteilskriminalität bzw. diskriminierende Sprache)
zu ersetzen. Zum ganzen K. Lang, Vorurteilskriminalität, passim.

5 Vgl. stellvertretend Bredler/Markard, JZ 2021, 864 ff.; Demus et al., in: Handbuch Cy-
berkriminologie 1, S. 261, 264 m.w.N.

6 Vgl. nur BT-Drs. 18/12356, S. 1; BT-Drs. 19/18470, S. 1; zum Definitionsproblem von
Hassrede vgl. mit zahlreichen Nachweisen nur Stahel, Hassrede im Internet, S. 5 ff.; Steinl/
Schemmel, GA 2021, 86, 86 f.; Sponholz, in: Das Phänomen „Digitaler Hass“, S. 17, 20 ff.



I. Hassrede innerhalb sozialer Netzwerke
im Spiegel gesetzgeberischer Aktivitäten

So oder so: Aggressive Kommunikation7 entfalte – so der Gesetzgeber – viel-
fältige Wirkungen in sozialen Netzwerken. Betrifft sie Individuen, entfalte sie
aufgrund ihrer Breitenwirkung und permanenten Abrufbarkeit besondere Schlag-
kraft. Beschimpfungen und Bedrohungen wirkten länger, versetzten die Betroffenen
unter Umständen in einen Zustand der Ohnmacht und könnten zu ihremVerstummen
oder gar einem vollständigen Rückzug aus dem digitalen Medium führen.8 Daneben
seien überindividuelle Schäden zu beklagen: Die Kommunikation verrohe9, der
Rückzug einzelner oder besonders betroffener (marginalisierter) Gruppen bedrohe
demokratisch-deliberative Funktionen der sozialen Netzwerke als Raum des Mei-
nungsaustauschs10 und ein aggressives Sprachklima im digitalen Raum sei Nähr-
boden nicht nur für weitere Sprachexzesse im Digitalen11, sondern auch für ag-
gressive Handlungen im analogen Miteinander.

Um diesen Schattenseiten einer Kommunikation im sog.Web 2.0, das es Nutzern
seit den 2000er ermöglicht, aus der Rolle der Konsumenten herauszutreten und ei-
gene Inhalte mit einer breiten Öffentlichkeit zu teilen, beizukommen, bedient sich
der Gesetzgeber in den letzten Jahren eines vielfältigen regulatorischen Instru-
mentariums.

Aus dem Bereich des Strafrechts ist zunächst das „Gesetz zur Bekämpfung des
Rechtsextremismus und der Hasskriminalität“ zu nennen, das seit 2021 in Kraft ist.12

Den beschriebenen Auswüchsen einer „Verrohung“ sollte entgegengewirkt werden,
indem – zentral für die Reform – der Anwendungsbereich der §§ 126, 140, 188,
241 StGB erweitert, die Qualifikation der öffentlichen Begehung bei den §§ 185,
241 StGB eingefügt und der § 46 Abs. 2 StGB um antisemitische Beweggründe
erweitert wurde.13 Angeschlossen haben sich punktuelle Verschärfungen des mate-
riellen Strafrechts noch im Jahre 2021 mit der Einführung des Straftatbestandes des
§ 126a StGB („Gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten“),14 mit dem die
Verbreitung von sog. Feindeslisten im Internet kriminalisiert werden sollte15 und der
Einführung des § 192a StGB („Verhetzende Beleidigung“),16 mit dem eine Schlie-

7 Zum Begriff der aggressiven Kommunikation Demus et al., in: Handbuch Cyberkrimi-
nologie 1, S. 261, 263 f.

8 Vgl. BT-Drs. 19/18470, S. 1.
9 BT-Drs. 19/18470, S. 1.
10 BT-Drs. 19/18470, S. 1; vgl. auch schon BT-Drs. 18/12356, S. 1.
11 BT-Drs. 19/18470, S. 1.
12 BGBl. I 2021, S. 411 ff.
13 BT-Drs. 19/18470, S. 1 ff.
14 BGBl. I 2021, S. 4250 ff.
15 BT-Drs. 19/28678, S. 1.
16 Ebenfalls BGBl. I 2021, S. 4250 ff.
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ßung (vermeintlicher) Strafbarkeitslücken zwischen § 185 StGB und § 130 StGB,
jedoch vornehmlich außerhalb von Internetsachverhalten, bezweckt wurde17. Wei-
tere Vorschläge zum Ausbau des Beleidigungsstrafrechts finden sich in jüngerer
Vergangenheit vermehrt auch im Schrifttum.18 All diese teils breit angelegten, teils
punktuell anmutenden Neukriminalisierungen und Strafverschärfungen betreffen
dabei eine strafrechtliche Regulierung der Nutzer. Keine Aufstockung sollte bislang
das materiell-strafrechtliche Besteck erfahren, wenn es um die Regulierung der
Betreiber sozialer Netzwerke im Kontext von Hate Speech geht.19 Zwar wurde
ebenfalls im Jahr 2021 der § 127 StGB („Betreiben krimineller Handelsplattformen
im Internet“)20 eingeführt, der eine strafrechtliche Eigenhaftung von Plattformbe-
treibern vorsieht. Allerdings nimmt dieser jedenfalls dem Namen („Handelsplatt-
formen“) und gesetzgeberischen Anliegen21 nach weder soziale Netzwerke noch die
aggressive Kommunikation in den Blick.

Außerhalb des (Kern-)Strafrechts hat sich der Gesetzgeber jedoch schon im
Jahr 2017 in einer bis dahin global gesehen kaum vergleichbaren Weise den be-
schriebenen Schattenseiten angenommen und mit der Einführung des Netzwerk-
durchsetzungsgesetzes (NetzDG) bezweckt, soziale Netzwerke stärker in die Pflicht
zu nehmen.22 Mit dem NetzDG sollten „bußgeldbewehrten Compliance-Regeln für
soziale Netzwerke [geschaffen werden], um effektiv und unverzüglich gegen
Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte im Netz vorgehen zu können.“23 Kern
dieser Compliance-Pflichten war die Bereitstellung von anwenderfreundlichen
Meldewegen und eine Entfernung strafrechtswidriger gemeldeter Inhalte innerhalb
starrer Fristen. Letztlich sollte mit diesem ordnungsrechtlichen Rahmen eine ei-
genständige Rechtsdurchsetzung durch die sozialen Netzwerke incentiviert wer-
den.24 Dem deutschen Vorstoß mit dem – freilich nicht unumstrittenen – NetzDG
folgten andere EU-Staaten etwa mit dem Kommunikationsplattformen-Gesetz
(Österreich) oder der Loi Avia (Frankreich). Nicht zuletzt um einer damit ange-
zeigten Zersplitterung des europäischen Binnenmarktes entgegenzuwirken, ent-
schloss sich auch der europäische Gesetzgeber im Bereich der ,regulierten Selbst-

17 BT-Drs. 19/31115, S. 14.
18 Vgl. zur diskriminierenden Beleidigung, Cybermobbing und sog. Hate Storms den

Diskussionsentwurf des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz für ein Gesetz zur nach-
drücklichen strafrechtlichen Bekämpfung der Hassrede und anderer besonders verwerflicher
Formen der Beleidigung, 2019; dazu Großmann, GA 2020, 546 ff.; vgl. auch die Beiträge von
A. Schmidt/Witting, KriPoZ 2023, 190 ff.; Rostalski/Weiss, KriPoZ 2023, 199 ff.; S. Beck/
Nussbaum, KriPoZ 2023, 219 ff.

19 Zur Unterscheidung von Nutzer- und Plattformregulierung vgl. Kubiciel, in: FS-Dan-
necker, S. 53, 58 f.

20 BGBl. I 2021, S. 3544 ff.
21 BT-Drs. 19/28175, S. 1.
22 BT-Drs. 18/12356, S. 1.
23 BT-Drs. 18/12356, S. 2.
24 Vgl. nur Kubiciel, in: FS-Dannecker, S. 53, 62.
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